………………….…………….…………………… 
(Kopfstempel der Polizeidienststelle) 
BENACHRICHTIGUNG 
Frau/ Herr*……….…………………….………………………………………………………………….… 
(Vor- und Nachname) 
wird hiermit zur unverzüglichen Kontaktaufnahme mit: ………………...…………..…………………….. 
…………………………………………….………………………....……………...…….………………… ……………………………………………………………………………………………….………………, aufgefordert. 
(Bezeichnung der Polizeidienststelle, genaue Anschrift und Telefonnummer) 


*Unzutreffendes bitte streichen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(zusammenfalten oder zukleben) 
Wir benachrichtigen Sie hiermit, dass nach Art. 15aa Abs. 1 und Art. 15aaa Abs. 1 und 2 des Polizeigesetzes vom 06. April 1990 am …………………………………….…….…… um ..……………….…...………......... gegen Frau/Herrn* ……..……………….………..……...…………………….…………………………… 
(Vorname und Nachname der Person, gegen die die einstweilige Verfügung / das Annäherungs-/ Kontakt-/ Zutrittsverbot* erlassen wurden) 
für einen Zeitraum von 14 Tagen die folgende Verfügung erlassen wurde:** 
…..…………………………………………………………………………………………….……… 
(Anschrift der Wohnung) 
Verbot der Annäherung zu: …………………………………….………………………………………… 
(Vor- und Nachname der durch häusliche Gewalt betroffenen Person) 
auf Entfernung von ……………….. Metern
Verbot der Kontaktaufnahme mit ……………………………………………………………..………….... 
(Vor- und Nachname der durch häusliche Gewalt betroffenen Person) 
Zutrittsverbot für ………..………………………………………………………………………….... 
…..…………………………………………………………………………………………….……… 
(Bezeichnung und Anschrift der Schule, Einrichtung, Arbeitsstätte)
– die/das* bis zum ………………………………………………………… abzuholen ist. 
(Gültigkeit der einstweiligen Verfügung, des Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbots*) 
bei …………………………………….…………………………………………………………….……........
                                                               (Bezeichnung der Polizeidienststelle und genaue Anschrift) 
Belehrung: 
1. Eine häusliche Gewalt ausübende Person, gegen die eine einstweilige Verfügung erlassen wurde, hat das Recht, persönliche Gegenstände sowie Gegenstände, die für ihre Berufstätigkeit unabdingbar sind, oder ihre persönlichen Haustiere, die ihr gehören und für das tägliche Leben oder die Berufstätigkeit unabdingbar sind, aus der gemeinsamen Wohnung oder ihrem Nahraum mitzunehmen. Bei Einlegung eines Widerspruchs durch die durch häusliche Gewalt betroffene Person, müssen diese Gegenstände oder Haustiere in der gemeinsamen Wohnung oder ihrem unmittelbaren Nahraum belassen werden. 
2. Wenn die die häusliche Gewalt ausübende Person während der Dauer der einstweiligen Verfügung und der Verbotsdauer Gegenstände, die ihr gehören, insbesondere bisher nicht abgeholte Gegenstände des persönlichen Gebrauchs und die Gegenstände, die sie für seine Berufstätigkeit braucht, oder die ihr gehörenden Haustiere, die für das tägliche Leben oder die Berufstätigkeit unabdingbar sind, aus der gemeinsamen Wohnung oder aus ihrem unmittelbaren Nahraum abholen will, dann muss dies einmalig im Beisein eines Polizeibeamten nach vorheriger Absprache mit der durch häusliche Gewalt betroffenen Person geschehen. Die durch häusliche Gewalt betroffene Person hat das Recht, an dieser Maßnahme anwesend zu sein oder sich daran vertreten lassen.  
…..……..……..……………...……………………….. 
                                                                                                                      (lesbare Unterschrift des Polizeibeamten)*
*Nichtzutreffendes bitte streichen.
**Das „X”-Zeichen bitte in das entsprechende Kästchen eintragen. 
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